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Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)

Diese Stellungnahme wird im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli. 1961 auch dem Präsidium des Nationalrates zur Kenntnis gebracht. 25. November 2014. Für den Bundesminister für. Kunst und Kultur, Verfassung und Medien: HESSE. Elektronisch gefertigt. Signaturwert. 
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GZ ● BK A -603. 830/ 0002-V/ 5/ 2014 A B T EIL UN GSM A IL ● V@B K A. GV. A T I H R Z EIC H EN ●B M J-Z 3. 509/ 0010-I 1/ 2014



An das Bundesministerium für Justiz Museumstraße 7 1070 Wien A n two r t bi tte un ter A n fü hr u ng d er GZ an di e A b teil un g smai l



Entwurf eines Fortpflanzungsmedizinrechts-Änderungsgesetzes 2015 FMedRÄG 2015); Begutachtung; Stellungnahme



–



Zu dem mit der do. oz. Note übermittelten Gesetzesentwurf nimmt das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst wie folgt Stellung: I. Allgemeines In Hinblick auf die knapp bemessene Begutachtungsfrist wird auf das Rundschreiben vom 2. Juni 2008, BKA-600.614/0002-V/2/2008, hingewiesen; dort wurde – einmal mehr – in Erinnerung gerufen, dass die Begutachtungsfrist bei Gesetzesvorhaben im Regelfall sechs Wochen zu betragen hat. Es wird angeregt, bereits im Anschreiben einen Hinweis aufzunehmen, ob bzw. inwieweit das Vorhaben dem Konsultationsmechanismus (vgl. die Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden über einen Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften, BGBl. I Nr. 35/1999) unterliegt. Bejahendenfalls ist gemäß Art. 1 Abs. 4 der erwähnten Vereinbarung eine Frist zur Stellungnahme von mindestens vier Wochen vorzusehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Übereinstimmung des im Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes mit dem Recht der Europäischen Union vornehmlich vom do. Bundesministerium zu beurteilen ist.
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II. Inhaltliche Bemerkungen Zu Art. 1 (Änderung des Fortpflanzungsmedizingesetzes): Zu Z 3 (2. Abschnitt): Nach den Erläuterungen zu § 2a Abs. 1 Z 2 soll eine Präimplantationsdiagnostik nur nach einer „ärztlich dokumentierten Fehl- oder Totgeburt“ zulässig sein. Der Gesetzeswortlaut könnte hingegen so verstanden werden, dass (nur) die Schwangerschaft, nicht auch ihr spontanes Ende durch Fehl- oder Totgeburt ärztlich nachgewiesen sein muss. Text und Erläuterungen sollten einander angepasst werden. Nach der Definition des § 2a Abs. 2 kann eine Erbkrankheit auch dann vorliegen, wenn „das Kind während der Schwangerschaft […] erkrankt“. Es sollte überprüft werden, ob die in den Z 1 bis 3 genannten Fälle auch für den Zeitraum der Schwangerschaft denkbar sind, und ob für diesen Zeitraum von einem „Kind“ und von einer „Erkrankung“ die Rede sein sollte. Gemäß § 2a Abs. 5 ist das Vorliegen einer ernstlichen Gefahr einer Erbkrankheit „im Rahmen des Zulassungsverfahrens nach § 68 Abs. 3 GTG“ zu prüfen. § 68 Abs. 3 GTG regelt aber die Zulassung von Einrichtungen, in denen bestimmte genetische Analysen durchgeführt werden dürfen. Gemäß § 2b sollen neben Samen und Eizellen auch „Hoden- oder Eierstockgewebe“ für eine künftige medizinisch unterstützte Fortpflanzung entnommen und aufbewahrt werden dürfen. Hingegen ist bei den Methoden der medizinisch unterstützten Fortpflanzung des § 1 Abs. 2 nur von Samen und (Ei-)Zellen die Rede (ebenso etwa in den vorgeschlagenen §§ 3 und 9 Abs. 1). Dies sollte überprüft werden. Zu § 25: Gemäß § 22 Abs. 1 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991, in der Fassung des Verwaltungsgerichtsbarkeits-Ausführungsgesetzes 2013, BGBl. I Nr. 33/2013, ist, soweit die Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmen, eine Tat als Verwaltungsübertretung nur dann strafbar, wenn sie nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. Es ist daher nicht mehr erforderlich, die bloße Subsidiarität einer verwaltungsbehördlichen Strafbarkeit in den Verwaltungsvorschriften eigens anzuordnen. § 25 Abs. 1 kann daher ersatzlos aufgehoben werden.
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Im Hinblick auf den grundsätzlichen Entfall des administrativen Instanzenzuges durch die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 sollte in § 25 Abs. 4 die Wendung „in erster Instanz“ aufgehoben werden. Zu Z 18 (Schluss- und Übergangsbestimmungen): 1.



Die Aufhebung (von Teilen) des § 2 Abs. 1 und 2 und des § 3 Abs. 1 und 2



durch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 10. Dezember 2013, G 16/2013 ua, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2014 in Kraft; hingegen sollen die im vorliegenden Entwurf enthaltenen Änderungen erst mit 1. April 2015 in Kraft treten. Innerhalb des dreimonatigen Zeitraumes von 1. Jänner bis 31. März 2015 wären daher Formen der medizinisch unterstützten Fortpflanzung zulässig, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2014 unzulässig waren und ab 1. April 2015 wieder unzulässig sein werden. Dies betrifft infolge der Aufhebung des § 2 Abs. 2 die Subsidiarität



medizinisch



Lebensgemeinschaft



von



unterstützter Personen



Fortpflanzung



verschiedenen



in



einer



Geschlechts,



Ehe wobei



oder die



Samenspende unabhängig davon zulässig wäre, ob der Samen des Ehegatten oder Lebensgefährten fortpflanzungsfähig ist oder nicht. Eine solche Regelungslücke sollte, sofern möglich vermieden werden. Wenn eine Regelungslücke unvermeidbar ist, sollte sie möglichst gering gehalten werden. 2.



Es wird angeregt, aus gegebenem Anlass die in eigenen Artikeln von



bisherigen Novellen (und nicht im FMedG) enthaltenen Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen, soweit sie nicht mehr von Relevanz sind, aufzuheben oder in das FMedG zu integrieren. Inkrafttretensbestimmungen verlieren mit dem Eintritt der mit ihnen bewirkten Rechtswirkungen ihren normativen Inhalt und können daher als nicht mehr gelten festgestellt (oder aufgehoben) werden. Insbesondere sollte die Vollziehungsklausel in das Stammgesetz überführt werden. Zum Allgemeinen Teil der Erläuterungen: In Pkt. 1 wird ausgeführt, dass auf Grund des aufhebenden Erkenntnisses des VfGH vom



10.12.2013,



G 16/2013 ua,



„eingetragenen



Partnerinnen



und



gleichgeschlechtlichen Lebensgefährtinnen“ alle bisher zulässigen Methoden der medizinisch unterstützen Fortpflanzung eröffnet würden. Es sollte überprüft werden, ob dies auch auf eingetragene Partnerinnen zutrifft, da in § 2 Abs. 1 FMedG nach Inkrafttreten der Aufhebung durch das genannte Erkenntnis nur von einer „Ehe oder
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Lebensgemeinschaft“ die Rede wäre, während hingegen der vorgeschlagene § 2 Abs. 1 ausdrücklich auch die eingetragene Partnerschaft nennt. In Pkt. 2.2., 2.3. und 2.4. wird mehrfach – insbesondere unter Hinweis auf die Urteile des EGMR vom 3.11.2011, S.H. ua gegen Österreich, Nr. 57.831/00, und vom 28.8.2012, Costa und Pavan gegen Italien, Nr. 54.270/10 – ausgeführt, dass die geltende Rechtslage in verschiedener Hinsicht „nicht mehr konventionskonform“ und „als verfassungswidrig kritisiert werden [kann]“, eine unterschiedliche Behandlung „nicht gerechtfertigt“ sei und „verfassungsrechtliche Bedenken“ bestünden. Solche Beurteilungen kann letztlich nur der VfGH bzw. der EGMR in einem entsprechenden Verfahren



treffen.



Sie



sollten



daher



entfallen.



Ebenso



sollte



in



der



Wirkungsorientierten Folgenabschätzung in Pkt. 1 der zweite Absatz entfallen bzw. umformuliert sowie das Ziel 1 umformuliert werden (etwa „Anpassung an die Rechtsprechung des EGMR“). Zu Art. 2 (Änderung des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches): § 144 Abs. 2 soll lediglich jene Fälle erfassen, in denen eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung



innerhalb



einer



eingetragenen



Partnerschaft



oder



in



einer



Lebensgemeinschaft zweier Frauen erfolgt ist. Nach ihrem Einleitungssatz erfasst diese Bestimmung aber auch jene Fälle, in denen eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung



innerhalb



einer



Ehe



oder



einer



verschiedengeschlechtlichen



Lebensgemeinschaft erfolgt ist. Es sollte – insbesondere im Hinblick auf die Z 2 – schon im Normtext klargestellt werden, dass die zuletzt genannte Fallgruppe nicht erfasst ist. Der vorgeschlagene § 144 Abs. 2 soll – gemeinsam mit den Änderungen des FMedG – erst mit 1. April 2015 in Kraft treten, aber rückwirkend auf ab dem 1. Jänner 2015 durchgeführte medizinisch unterstützte Fortpflanzungen anzuwenden sein. Sofern § 144 in seiner geltenden Fassung für diesen Zeitraum nicht weiterhin von Bedeutung ist, sollte § 144 Abs. 2 bereits mit 1. Jänner 2015 in Kraft treten. III. Legistische und sprachliche Bemerkungen Allgemeines: Es wird angeregt, ein Inhaltsverzeichnis zu erlassen. Wenn auf Grund von Änderungen des Bundesministeriengesetzes 1986 Änderungen im Wirkungsbereich der Bundesministerien vorgenommen werden, so gelten
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Zuständigkeitsvorschriften in besonderen Bundesgesetzen als entsprechend geändert (§ 17 des Bundesministeriengesetzes 1986). Aus Gründen der Klarheit wird empfohlen,



mit



dem



Ressortbezeichnungen



Gesetzesentwurf



auch



formell



die



nicht



anzupassen



(vgl.



mehr



aktuellen



Punkt 1.3.5.



des



Rundschreibens des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst vom 1. März 2007, GZ BKA-601.876/0006-V/2/2007, betreffend Bundesministeriengesetz-Novelle 2007; legistische Implikationen). Zu Art. 1 (Änderung des Fortpflanzungsmedizingesetzes): Zu Z 3 (2. Abschnitt): Da die Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 nach den Erläuterungen nicht kumulativ sind, sollten die Ziffern jeweils durch das Wort „oder“ voneinander getrennt werden. In Z 1 sollte zur Klarstellung – wie in der Z 2 – eine Einschränkung auf die Ehe und Lebensgemeinschaft erfolgen (etwa durch Einfügung der Wendung „in einer Ehe oder in einer Lebensgemeinschaft“ nach dem Wort „Schwangerschaft“). In § 2a Abs. 1 Z 2 müsste es lauten: „in der genetischen Disposition des Kindes hatten,“. In § 2a Abs. 4 erster Satz sind die Wendungen „im Sinn des Abs. 1 Z 1 und 2“ bzw. „im Sinn des Abs. 1 Z 3“ missverständlich; es wird eine Formulierung wie in den Erläuterungen angeregt. Nach der Formulierung des § 2a Abs. 4 zweiter Satz letzter Halbsatz muss die „Feststellung“ (im ersten Halbsatz ist hingegen von „Bestimmung“ die Rede) geschlechtsabhängig sein; gemeint ist wohl, dass „eine Erbkrankheit geschlechtsabhängig ist“. In § 2a Abs. 1 Z 3 und Abs. 3 ist von einer „ernstlichen Gefahr“, in § 2b von einer „ernsten Gefahr“ die Rede. Eine Vereinheitlichung der Begrifflichkeit sollte (im Sinne des zuletzt genannten Begriffes) erfolgen. Zu Z 6 (§§ 6 bis 18): Die Aufzählung in § 7 Abs. 2 hat durch Ziffern zu erfolgen (Formatvorlage 52_Ziffer_e1); der Schlussteil ist mit der Formatvorlage 57_Schlussteil_e1 zu formatieren. In § 8 Abs. 1 zweiter Satz müsste es lauten: „des Samens“. In § 16 Abs. 2 Z 2 müsste es lauten: „von Samen und Eizellen“.
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In § 18 Abs. 2 müsste es lauten: „das medizinische Verfahren“. Zu Z 18 (Schluss- und Übergangsbestimmungen): In § 26 Abs. 1 müsste es lauten: „in der Fassung des FortpflanzungsmedizinrechtsÄnderungsgesetzes 2015“. Das gilt auch für die Inkrafttretensbestimmungen des Art. II Z 2 (§ 1503 ABGB) und des Art. III Z 2 (§ 113a GTG). In § 26 Abs. 1 wäre darauf zu achten, dass auch die Abschnittsüberschriften erfasst sind. In



§ 26



Abs. 2



bis



4



müsste



es



jeweils lauten:



„in



der Fassung



des



Fortpflanzungsmedizinrechts-Änderungsgesetzes 2015“. In § 26 Abs. 5 zweiter Satz müsste es lauten: „Die Meldungen nach § 21 Abs. 1 in der Fassung des Fortpflanzungsmedizinrechts-Änderungsgesetzes 2015“. Der Kurztitel des GTG wäre nicht erst in § 27 Abs. 2, sondern beim ersten Gesetzeszitat (§ 2a Abs. 5) zu verwenden (LRL 133). Zu Art. 3 (Änderung des Gentechnikgesetzes): Zu Z 2 (§ 113a): Anstelle



eines



neuen



§ 113a



sollte



der



geltende



Inhalt



des



§ 113



die



Absatzbezeichnung „(1)“ erhalten. Die vorgeschlagene Inkrafttretensbestimmung – in der



es lauten müsste:



Änderungsgesetzes 2015“



„in der –



Fassung sollte



des Fortpflanzungsmedizinrechts-



als



Abs. 2,



alle



zukünftigen



Inkrafttretensbestimmungen sollten in diesem Paragraphen angefügt werden. Aus diesem Anlass sollte auch die Paragraphenüberschrift auf „Inkrafttreten“ geändert werden. Allgemeines: Im Hinblick auf § 22 VStG (s. die Anmerkung zu § 25 FMedG) sollte in § 109 jeweils die Wendung „den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder“ entfallen.
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Diese Stellungnahme wird im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 1961 auch dem Präsidium des Nationalrates zur Kenntnis gebracht.



25. November 2014 Für den Bundesminister für Kunst und Kultur, Verfassung und Medien: HESSE
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Der Ansatz des Entwurfes, dem StraÃŸenerhalter vÃ¶llig freie Hand zu lassen, ob er. Radwege unter BenÃ¼tzungspflicht belassen mÃ¶chte oder diese aufheben will, ... anderem eine Verwechslung mit â€žTempo-30-Zonenâ€œ zu befÃ¼rchten ist, nicht zweckmÃ¤Ã
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Abteilung IV/ST5. RadetzkystraÃŸe 2. 1030 Wien. _. Bundesgesetz, mit dem die StraÃŸenverkehrs- ordnung 1960 geÃ¤ndert wird; Entwurf - Stellung- nahme. (Zu GZ BMVIT-161.000/0003-IV/ST5/2012 vom 8. Oktober 2012). Sehr geehrte Damen und Herren! Das Amt 
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13.11.2012 - AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG • LANDESAMTSDIREKTION. ✉ POSTFACH 527 ... Zum im Gegenstand bezeichneten Gesetzentwurf gibt das Amt der Salzburger Landesre- gierung .... Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ Landesregieru
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Stellungnahme zu Entwurf 

Eisenstadt, am 5.3.2014. 1. PrÃ¤sidium des Nationalrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien. 2. PrÃ¤sidium des Bundesrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien.
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Stellungnahme zu Entwurf - Ã–sterreichisches Parlament 

... des im September 2015 seitens der Ã–VP prÃ¤sentierten â€žAktionsplan Asylâ€œ, â€ž[m]it ... December 1867, Ã¼ber die allgemeinen Rechte der StaatsbÃ¼rger fÃ¼r die im ...
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Stellungnahme zu Entwurf - Ã–sterreichisches Parlament 

Hinblick auf das Recht auf Privat- und Familienleben von Schutzberechtigten in Ã–sterreich. Die Familie als Grundeinheit der Gesellschaft hat Anspruch auf ...
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DE DE ENTWURF EINER STELLUNGNAHME 

17.11.2016 - Das entscheidende Endergebnis des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens. (CETA) muss in der Schaffung menschenwÃ¼rdiger ...
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DE DE ENTWURF EINER STELLUNGNAHME 

17.11.2016 - Kapitaleigentümern belaufen würden, was eine Verstärkung der sozialen Verwerfungen zur. Folge hätte. Das Abkommen enthält kein einziges ...
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Stellungnahme zum Entwurf einer Aktualisierung ... - Sexualerziehung 

28.03.2015 - Sexualerziehung für eine von Vielfalt geprägte Gesellschaft“ ... gewissen Strömungen der gegenwärtigen Sexualpädagogik ausgehen? 5.
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Stellungnahme: Entwurf eines Gesetzes zur ... - Landtag NRW 

Kontrolle von untergesetzlichen Normen hat das Bundesverfassungsgericht daher eine. Ausweitung des Anwendungsbereichs der verwaltungsgerichtlichen ...
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BUND-Stellungnahme zum Entwurf des Strahlenschutzgesetzes 

24.03.2017 - Werner Neumann,. Wolfgang Neumann, Karin ...... faktoren am X-Chromosom sind wesentlich hÃ¤ufiger als dominante (Vogel 1969). Diese kÃ¶n-.
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BUND-Stellungnahme zum Entwurf des Strahlenschutzgesetzes 

24.03.2017 - Wolfgang Hoffmann und Prof. ... Wolfgang Neumann, Karin Wurzbacher (alle BUND Atom- und Strahlenkommission) ...... Verlag Hans Huber,.
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Stellungnahme zum Entwurf einer Aktualisierung ... - Sexualerziehung 

28.03.2015 - Familienlebens“ beinhaltet. 12. Vgl. u. a. Weber, Christian, Der neue Puff für alle, Süddeutsche Zeitung vom 24.04.2014, http://www.besorgte-.
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Stellungnahme zu Agnes Miegel Eine kritische Biographie zu ... - conflict 

Zusammenlegung des Amtes des ReichsprÃ¤sidenten und des Reichskanzlers; 1940 wurde sie Mitglied der NSDAP. Ihre Verehrung fÃ¼r Hitler drÃ¼ckte sie auch in.
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Schriftliche Stellungnahme zum Entwurf des 14 ... - Hans-Bredow-Institut 

gramme und Filme zum Herunterladen im Internet angeboten werdenâ€œ. Dabei bleibt un- klar, wann Spielprogramme, die sich gerade durch ihre InteraktivitÃ¤t ...
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der ... 

29.04.2015 - a) Â§ 9a regelt den Einsatz verdeckter Ermittler, also von hauptamtlichen AngehÃ¶rigen des. Bundesamtes fÃ¼r Verfassungsschutz. Die hier ...










 


[image: alt]





Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der ... 

29.04.2015 - Heide Hering. Dr. Dr. h.c. Burkhard Hirsch. Friedrich Huth. Prof. Dr. Herbert JÃ¤ger. Elisabeth Kilali. Dr. Thomas KrÃ¤mer. Ulrich KrÃ¼ger-Limberger.
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Stellungnahme von EUROSOLAR e.V. zum 1. Entwurf der ... 

28.02.2017 - Onshore-Windenergie und Photovoltaik sind inzwischen die kostengÃ¼nstigsten SÃ¤ulen fÃ¼r den Ausbau der Erneuerbaren-Energien und stehen ...
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Stellungnahme zum Entwurf Gesetz zum Schutz der Natur in ... 

04.09.2015 - 1 NRWSPD – Bündnis 90/Die Grünen NRW (2012): Koalitionsvertrag 2012–2017. Verantwortung für ein starkes NRW. – Miteinander die ...
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Stellungnahme der Deutschen Krebshilfe zu ... - Deutsche Krebshilfe 

sowie gefÃ¶rderten Forschungsarbeiten/klinischen Studien von Frau Dr. Friesen, UniversitÃ¤tsklinikum. Ulm, Institut fÃ¼r Rechtsmedizin, Molekularbiologisches ...
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Stellungnahme zu den Entscheidungsgrundlagen der ... - TU Wien 

Die verkehrlichen Vorgaben der Auftraggeber, Auswahlverfahren. Die verkehrlichen Vorgaben der Auftraggeber grenzen in hohem MaÃŸ die mÃ¶glichen Ergeb-.
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur EinfÃ¼hrung einer ... 

06.03.2013 - Der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv) vertritt die Interessen der .... jedermann â€“ insbesondere Ã¼ber die Deutsche Digitale Bibliothek und ...
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Stellungnahme des Digitale Gesellschaft e.V. zum Entwurf eines ... 

16.12.2015 - AnhÃ¶rung im Ausschuss fÃ¼r Wirtschaft und Energie des Deutschen .... Provider wie Deutsche Telekom, Vodafone, Unitymedia etc), ohne ...
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zum ... - AK Zensur 

rechtlichen Online-Angeboten, wie sie der . RÃ„StV statuiert hat ... Wie oben dargestellt, erscheint ein Systemwechsel bei der Finanzierung des Ã¶ffent-.
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